
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
der Dittler GmbH, Straubenhardt 

 
 
 
 
1. Allgemeines 
 
1.1. Nachfolgende Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für Lieferungen 

gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (Käufer). 

 
1.2. Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Anderslautende allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers gelten 
nicht.  

 
1.3. Unsere Angebote sind freibleibend. Änderungen auf Grund technischen 

Fortschritts oder Forderungen des Gesetzgebers sowie Änderungen in 
Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vor-
behalten.  

 
1.4. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behal-

ten wir uns unsere eigentums- und urheberrechtlichen Verwertungsrech-
te uneingeschränkt vor. Solche Unterlagen dürfen nur nach unserer vor-
herigen Zustimmung Dritten zugänglich gemacht werden und sind uns 
auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben. 

 
1.5. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten. Dies gilt 

nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, 
insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäfts mit 
unserem Zulieferer. Wir werden den Auftraggeber unverzüglich über die 
Nichtverfügbarkeit des Liefergegenstandes informieren und im Falle des 
Rücktritts die entsprechende Gegenleistung dem Auftraggeber unverzüg-
lich erstatten.  

 
1.6. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Auftraggeber zumutbar 

sind. 
 
 
2. Auftragsbestätigung, Preise 
 
2.1. Ausschließliche Vertragsgrundlage ist die Auftragsbestätigung. Anders-

lautende Vereinbarungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Im 
Übrigen sind Preis- und Leistungsangaben sowie sonstige Erklärungen 
und Zusicherungen nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich 
abgegeben oder bestätigt worden sind.  
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2.2. Die Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich Fracht, Verpackung, 

Porto, Versicherung und sonstigen Nebenkosten, falls nicht etwas ande-
res schriftlich vereinbart ist. Die Preise verstehen sich als Nettopreise. 
Die Mehrwertsteuer wird in der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe zu-
sätzlich in Rechnung gestellt. Beim Versendungskauf versteht sich der 
Kaufpreis zuzüglich einer Versandkostenpauschale. Die vereinbarten 
Preise gelten nur für den jeweils abgeschlossenen Auftrag. 

 
 
3. Zahlung 
 
3.1. Die Vergütung ist in vollem Umfange bei Lieferung fällig. Der Auftragge-

ber kommt ohne weitere Erklärungen des Auftragnehmers 14 Tage nach 
dem Fälligkeitstag in Verzug, soweit er noch nicht gezahlt hat.  

 
3.2. Im Falle des Vorhandenseins von Mängeln steht dem Auftraggeber ein 

Zurückbehaltungsrecht nicht zu, solange und soweit dies nicht im ange-
messenen Verhältnis zu den Mängeln und den voraussichtlichen Kosten 
der Nacherfüllung (insbesondere Mängelbeseitigung) steht.  

 
3.3. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Ansprüche und Rechte wegen 

Mängeln geltend zu machen, wenn er fällige Zahlungen nicht geleistet 
hat oder der fällige Betrag (einschließlich etwaig geleisteter Zahlungen) 
nicht in einem angemessenen Verhältnis zu dem Wert der mängelbehaf-
teten Leistungen steht.  

 
3.4. Zahlungen sind zu leisten in bar, per Überweisung oder per Scheck. 

Schecks werden zahlungshalber angenommen.  
 
3.5. Im Falle des Zahlungsverzuges ist der Auftragnehmer berechtigt, Ver-

zugszinsen in Höhe von 9 % Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz 
zu verlangen. Dem Auftraggeber ist der Nachweis gestattet, dass dem 
Auftragnehmer ein geringerer Schaden entstanden ist; dem Auftragneh-
mer ist der Nachweis eines höheren Schadens gestattet. Stellt der Auf-
traggeber seine Zahlungen ein, liegt eine Überschuldung vor oder wird 
die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt, wird die Gesamtfor-
derung des Auftragnehmers sofort fällig.  

 
3.6. Der Auftraggeber kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die un-

bestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.  
 
 
4. Lieferzeit, Verzug 
 
4.1. Lieferfristen sind verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich 

bestätigt werden. 
 



- 3 - 
4.2. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Ein-

gang sämtlicher vom Auftraggeber zu liefernden Unterlagen, erforderli-
chenfalls Genehmigen und Freigaben, insbesondere von Plänen, sowie 
die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen 
Verpflichtungen durch den Auftrageber voraus. Werden diese Voraus-
setzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen ange-
messen; dies gilt nicht, wenn wir die Verzögerung zu vertreten haben. 

 
4.3. Eine Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Versandbe-

reitschaft mitgeteilt wird oder der Liefergegenstand das Werk verlassen 
hat.  
 

4.4. Ist die Nichteinhaltung der Fristen auf höhere Gewalt, z.B. Mobilma-
chung, Krieg, Aufruhr oder auf ähnliche Ereignisse, z.B. Streik, Aussper-
rung zurückzuführen, verlängern sich die Fristen angemessen.  

 
4.5. Kommen wir mit der Lieferung in Verzug, kann der Auftraggeber – sofern 

er glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist – eine 
Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5 %, 
insgesamt jedoch höchstens 5 % des Preises für den Teil der Lieferun-
gen verlangen, mit dem wir in Verzug gekommen sind.  

 
4.6. Sowohl Schadensersatzansprüche des Auftraggebers wegen Verzöge-

rung der Lieferung als auch Schadensersatzansprüche statt der Leis-
tung, die über die in 4.5. genannten Grenzen hinausgehen, sind in allen 
Fällen verzögerter Lieferung, auch nach Ablauf einer uns etwa gesetzten 
Frist zur Lieferung, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des 
Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird. Vom 
Vertrag kann der Auftraggeber im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen nur zurücktreten, soweit die Verzögerung der Lieferung von uns zu 
vertreten ist. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftragge-
bers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

 
4.7. Der Auftraggeber ist verpflichtet, auf unser Verlangen innerhalb einer 

angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lie-
ferung vom Vertrag zurücktritt oder auf der Lieferung besteht. 

 
4.8. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Auftraggebers um 

mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, 
kann dem Auftraggeber für jeden angefangenen Monat Lagergeld in 
Höhe von 0,5 % des Preises der einzulagernden Waren, höchstens je-
doch insgesamt 5 %, berechnet werden. Der Nachweis höherer oder 
niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen. 
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5. Annullierungskosten 
 
5.1. Tritt der Auftraggeber unberechtigt von einem erteilten Auftrag zurück 

oder kommt der Vertrag aus Gründen, die vom Auftraggeber zu vertreten 
sind, nicht zur Durchführung, können wir unbeschadet der Möglichkeit, 
einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu machen, 10 % der ver-
einbarten Vergütung als pauschalierten Schadensersatz fordern. 

 
5.2. Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis unbenommen, dass ein Schaden 

überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger ist als die Pau-
schale. 

 
 
6. Mängelhaftung 
 
6.1. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von 

der vereinbarten Beschaffenheit und/oder bei nur unerheblicher Beein-
trächtigung der Brauchbarkeit.  

 
6.2. Für Mängel an den Liefergegenständen leisten wir zunächst nach unse-

rer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 
 
6.3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Auftraggeber grundsätzlich nach 

seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgän-
gigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfü-
gigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, 
steht dem Auftraggeber jedoch kein Rücktrittsrecht zu. 

 
6.4. Offensichtliche Mängel müssen unverzüglich, längstens innerhalb einer 

Frist von 7 Arbeitstagen ab Empfang der Liefergegenstände schriftlich 
angezeigt werden. Anderenfalls ist die Geltendmachung eines Gewähr-
leistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die recht-
zeitige Absendung. Den Auftraggeber trifft die volle Beweislast für sämt-
liche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, 
für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitig-
keit der Mängelrüge. 

 
6.5. Wählt der Auftraggeber wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach 

gescheiteter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben 
kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. 

 
Wählt der Auftraggeber nach gescheiteter Nacherfüllung Schadenser-
satz, bleiben die Liefergegenstände bei ihm, wenn ihm dies zumutbar ist. 
Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen der ver-
einbarten Vergütung und dem Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt 
nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben. 
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7. Haftungsbeschränkungen 
 
7.1. Bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen sowie im 

Falle der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit haften wir für alle darauf zurückzuführenden Schäden uneinge-
schränkt, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.  

 
7.2. Bei grober Fahrlässigkeit nichtleitender Angestellter ist unsere Haftung 

für Sach- und Vermögensschäden auf den vertragstypischen vorherseh-
baren Schaden begrenzt.  

 
7.3. Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir für Sach- und Vermögensschäden 

nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Auch dabei ist unsere 
Haftung auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.  

 
7.4. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in den vorstehen-

den Ziffern 1. bis 3. geregelt ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur 
des geltendgemachten Anspruches – ausgeschlossen. Dies gilt insbe-
sondere für unerlaubter Handlungen gemäß §§ 823, 831 BGB; eine et-
waige uneingeschränkte Haftung nach den Vorschriften des deutschen 
Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt.  

 
 
8. Verjährung 
 
8.1. Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der Lie-

ferungen beträgt 1 Jahr ab Ablieferung. Dies gilt nicht in den Fällen des 
§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB, § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB. Die im vorstehenden 
Satz 2 genannten Ansprüche unterliegen einer Verjährungsfrist von 3 
Jahren.  

 
8.2. Die Verjährungsfristen nach vorstehendem Abs. 1 gelten – unabhängig 

von der Rechtsgrundlage des Anspruchs – auch für sämtliche Scha-
densersatzansprüche gegen den Auftragnehmer, die mit dem Mangel im 
Zusammenhang stehen. Soweit Schadensersatzansprüche gegen den 
Auftragnehmer bestehen, die mit einem Mangel nicht in Zusammenhang 
stehen, gilt für sie die Verjährungsfrist des Abs. 1 Satz 1.  

 
8.3. Vorstehende Verjährungsfristen gelten nicht  
 

a) im Falle des Vorsatzes,  
b) wenn der Auftragnehmer den Mangel arglistig verschwiegen hat. 

Hat der Auftragnehmer einen Mangel arglistig verschwiegen, so 
gelten anstelle der in Abs. 1 genannten Fristen die gesetzlichen 
Verjährungsfristen, die ohne Vorliegen von Arglist gelten würden, 

c) in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit 
oder Freiheit, bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz, 
bei einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder bei Verletzung 
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wesentlicher Vertragspflichten. In diesen Fällen gelten die gesetzli-
chen Verjährungsfristen. 

 
 
9. Eigentumsvorbehalt 
 
9.1. Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelieferten Ware bis zur 

vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Ge-
schäftsbeziehung vor. Soweit der Wert aller uns zustehenden Siche-
rungsrechte die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 20 % 
übersteigt, werden wir auf Wunsch des Auftraggebers einen entspre-
chenden Teil der Sicherungsrechte freigeben. 

 
9.2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern 

Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Auftragge-
ber diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen. 

 
9.3. Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, 

etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die 
Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der 
Ware sowie den eigenen Wohnsitz- oder Geschäftssitzwechsel hat uns 
der Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen. 

 
9.4. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, 

insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach 
Ziffer 2 und 3 dieser Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten und die 
Ware heraus zu verlangen. 

 
9.5. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang 

weiterzuveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen ei-
nen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an.  
Nach der Abtretung ist der Auftraggeber zur Einziehung der Forderung 
ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, so-
bald der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungs-
gemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.  

 
9.6. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Auftraggeber erfolgt stets 

im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht 
gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das 
Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu 
den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Wa-
re mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt wird. 

 
9.7. Kommt der Auftraggeber mit seiner Zahlungspflicht oder der Einlösung 

fälliger Schecks ganz oder teilweise in Verzug, liegt eine Überschuldung 
oder Zahlungseinstellung vor oder ist Insolvenzantrag gestellt, so ist der 
Auftragnehmer berechtigt, sämtliche noch unter Eigentumsvorbehalt ste-
henden Liefergegenstände sofort an sich zu nehmen. Ebenso kann er 
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die weiteren Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt sofort geltend ma-
chen. Dasselbe gilt bei einer sonstigen wesentlichen Verschlechterung 
der wirtschaftlichen Verhältnisse des Auftraggebers. Der Auftraggeber 
gewährt dem Auftragnehmer oder dessen Beauftragten während der Ge-
schäftsstunden Zutritt zu seinen sämtlichen Geschäftsräumen.  

 
 
10. Schlussbestimmungen 
 
10.1. Es gilt ausnahmslos dass für die Rechtsbeziehungen inländischer Ver-

tragspartner maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland; die 
Anwendung des UN-Kaufrechtübereinkommens vom 11.04.1980 wird 
ausgeschlossen.  

 
10.2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag 

ist unser Geschäftssitz. Dies gilt auch, wenn der Auftraggeber keinen all-
gemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder ge-
wöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klagerhebung nicht bekannt sind. 
Wir sind jedoch auch berechtigt, am Sitz des Auftraggebers zu klagen. 


